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Veränderungen kann man nicht planen, sie passieren. Allerdings kann man den Umgang mit Verän-
derungen planen, kann seine eigene innere Haltung betrachten und justieren. Man kann lernen, Ver-
änderungsprozessen den Schrecken zu nehmen – besonders für MitarbeiterInnen. Das gilt für Kanz-
leien ebenso wie für viele andere Unternehmen. Das aktuell wohl meist diskutierte Change-Thema in 
Kanzleien ist die Digitalisierung der Rechtsdienstleistung. Darauf konzentriert sich dieser Beitrag.

Wie sollen Kanzleien mit Digitalisierung umgehen? Ist das 
nur ein Thema für grössere Einheiten, oder muss man sich 
auch als kleinere Kanzlei ernsthaft damit auseinanderset-
zen? Wo fange ich an? Was ergibt Sinn? Jede Frage verunsi-
chert und lässt nicht selten ein Gefühl der Resignation oder 
der Ohnmacht zurück. AnwältInnen wollen in der Regel ein-
fach das tun, was sie können: beraten, Verträge gestalten, 
streiten oder schlichten. Aber ein/e Rechtsanwalt/-anwältin 
ist heute auch gefordert, ein/e Manager/in zu sein, sich mit 
Themen wie Personal, Prozessoptimierung, MandantInnen-
bedürfnis und Vertrieb auseinanderzusetzen. Wer davor zu-
rückschreckt oder sich mit dem Argument des überborden-
den Tagesgeschäfts wegduckt, vergibt eine Chance, denn 
Change ist Chance und kann Freude und Erfolg bringen.

I. Was bedeutet ChangeManagement  
in Anwaltskanzleien?

Derzeit wird Change-Management in Verbindung mit Digi-
talisierung am stärksten in Kanzleien diskutiert. Noch vor 
wenigen Jahren war das Bewusstsein für die Möglichkeit 
der aktiven Gestaltung von Veränderungsprozessen in 
Kanzleien quasi nicht vorhanden. Nur in wenigen Büros 
gab es formulierte Strategien, gab es definierte Herange-
hensweisen und regelmässige Meetings oder einen Aus-
tausch zum Thema Veränderung. Das ändert sich gerade – 
muss sich ändern, denn der Rechtsmarkt verändert sich 
immer schneller, und das Geschäft der MandantInnen, be-
sonders im B2B-Bereich, verändert sich in gleichem Masse.

Aber was konkret versteht man nun unter «Chan-
ge-Management»? Es handelt sich um die bewusste und 

aktive Planung, Implementierung, Kontrolle und Stabilisie-
rung von Veränderungsprozessen. Dabei ist es egal, wel-
cher Art diese Veränderungen sind (zum Beispiel auch 
eine wesentliche Veränderung in der MandantInnen- oder 
PartnerInnenstruktur kann eine solche Veränderung sein). 
Wichtig für die Kanzlei ist, dass es um Veränderungen 
geht, die einen wesentlichen Teil der Kanzlei-Akteure 
(PartnerInnen, Associates und MitarbeiterInnen) betreffen 
und die zum Teil heftige Emotionen auslösen (können).

Aufgabe eines guten Kanzleimanagements oder der 
Kanzleiführung ist es, Veränderungsnotwendigkeiten zu 
erkennen, Prozesse zu definieren und Vertrauen zu ver-
mitteln. Gerade für MitarbeiterInnen ist in dieser Zeit eine 
saubere und klare interne Kommunikation essenziell. Aber 
auch die externe Kommunikation ist ein wertvolles Instru-
ment  – gerade in Richtung bestehender MandantInnen 
oder potenzieller Targets.

II. Amboss oder Hammer sein

Der grosse Nutzen eines professionellen Change-Manage-
ments besteht darin, dass sich Kanzleien so aktiv entschei-
den und damit Prozesse steuern, anstatt gesteuert zu wer-
den. Sehr häufig wird in Kanzleien argumentiert, dass das 
Tagesgeschäft das Kanzleimanagement oder die Partner-
Innen davon abhalte, sich mit strategischen Überlegungen 
oder Veränderungen der Kanzlei auseinanderzusetzen. Ein 
klares Zeichen dafür, dass ein Management fehlt, sich also 
dafür entschieden wurde, Amboss zu sein – nicht Hammer. 
Dabei liegt der wirtschaftliche Vorteil auf der Hand. Wer in 
der Lage ist, Veränderungsprozesse in der Kanzlei als na-
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türlich anzunehmen, und sich Prozessverläufe klarmacht, 
spart Zeit, Geld und vor allen Dingen Nerven. Gerade durch 
Versäumnisse in der internen Kommunikation ist die Stim-
mung in Kanzleien regelmässig mehr als schlecht. Wenn 
MitarbeiterInnen das Gefühl haben, keinerlei Mitbestim-
mungsrecht zu haben (oder das Gefühl, dass ihre Meinung 
nicht interessiert), wertet das den/die MitarbeiterIn ab. Die-
ses Gefühl der «desinteressierten Führung» wiederum führt 
im Umkehrschluss zu einer Reduktion der Loyalität und im 
schlimmsten Falle zur inneren Kündigung, die sodann nicht 
selten irgendwann in einer vollzogenen Kündigung mündet. 
In den aktuellen Zeiten des Fachkräftemangels und des so-
genannten «War for talents» sollte sich eine Kanzlei also 
ganz genau überlegen, ob das ein guter Weg ist.

Feststehende Hierarchien werden in aktiven Change- 
Prozessen manchmal gesprengt. Das führt dann auch auf 
PartnerInnenebene zu Irritationen und, wenn auch selten 
so von Partnern in der Öffentlichkeit formuliert, zu Ängs-
ten. Ängste und Verunsicherungen sind starke Hemmnis-
faktoren im Veränderungsprozess. Hier ist die Kanzleifüh-
rung gefragt. Sie muss sensibel sein und sich der Rolle 
aller Akteure, ihrer Interessen, ihrer inneren Haltung und 
Stellung sowie ihrer Ängste bewusst werden. Alles kein 
Hexenwerk und sogar in Form von Trainings oder 
 speziellen innovativen Kanzleiveranstaltungen wie «Bar-
Camps» hervorragend und mit viel Spass gemeinsam zu 
erarbeiten. BarCamps bereiten viel Freude, sind für Kanz-
leien noch Neuland und führen oft zu schlechten Assozia-
tionen oder hochgezogenen Augenbrauen auf Entschei-
derInnenebene. Wichtig ist zu wissen, dass es sich um 
einen offenen Workshop handelt. Inhalte und Abläufe 
werden zu Beginn von den Beteiligten selbst bestimmt 
und meist in Teams gemeinsam bearbeitet. Kanzleien, die 
Techniken wie BarCamps einsetzen, schlagen zwei Fliegen 
mit einer Klappe: Sie fördern die Innovation innerhalb ihrer 
Kanzlei und bilden aktiv echte, konstruktive Teams.

Das Wichtigste jedoch ist, dass zunächst die Kanzlei-
leitung/das Kanzleimanagement sich öffnet und Change- 
Management als die eigene – und in Bezug auf die Sachbe-
arbeitung nicht minder wertvolle – Aufgabe betrachtet. Die 
vollumfängliche Auslagerung des Change-Managements 
und seine komplette Realisation durch einen Externen sind 
nicht möglich. Was jedoch möglich ist, sind die externe Be-
gleitung des Change-Prozesses, die Beratung und der Aus-
tausch mit erfahrenen Change-ManagerInnen sowie die 
Moderation und Gestaltung von Workshops.

III. Welche Entwicklungen sind derzeit auf  
dem Anwaltsmarkt zu sehen?

In aller Munde sind Begriffe wie «Legal Tech», «KI» (künst-
liche Intelligenz) und/oder Blockchain. Gerade grössere 
Kanzleien widmen sich, einige bereits mit eigenen Divisio-
nen, diesen Themen. Im Jahr 2018 fanden unzählige Legal- 
Tech-Konferenzen in der Schweiz, in Österreich und in 
Deutschland statt. Viele weitere Hackathons wurden von 
und mit Anwaltskanzleien veranstaltet. Hackathon ist eine 
Wortkombination aus «Hacken» und «Marathon» und 

stellt eine kollaborative Veranstaltung dar, bei der zum 
Beispiel konkrete Lösungsansätze für Digitalisierungsfra-
gen in Anwaltskanzleien gesucht werden. Die Fragestel-
lungen, zu denen es Lösungsansätze geben soll, werden in 
aller Regel vorher erarbeitet, zum Beispiel mit Methoden 
des Design-Thinking. Hier geht es darum, sich die Bedürf-
nisebenen aller an der Leistungserbringung Beteiligten zu 
verdeutlichen und vor allen Dingen die praktische Bedürf-
niswelt der MandantInnen in den Vordergrund zu stellen.

Hört sich kompliziert an – ist es aber nicht. Solche Ver-
anstaltungen machen Freude. Die grösste Herausforde-
rung in Kanzleien besteht darin, die Offenheit für (neue) 
Ansätze zu erzeugen, die auch dann realisierbar sind, 
wenn man eine eher kleine Kanzlei betreibt.

Die Aufgabenstellungen der Kanzleien oder die Ant-
wort auf die Frage «Was bedeutet Digitalisierung für un-
sere Kanzlei?» ähneln sich. Grundsätzlich sind hier drei 
Hauptgebiete zu betrachten:
1. Wie ist es möglich, die eigene Kanzlei zu digitalisieren?
2. Wie kann die anwaltliche Arbeit/Expertise digitalisiert 

werden?
3. Wie können neue, digitale Geschäftsmodelle entwi-

ckelt werden, die den MandantInnen verkauft werden 
können?

Beispielhaft sollen diese Hauptfragen mit Beispielen un-
termauert werden.

1. Digitalisierung der eigenen Kanzlei
In diesen Bereich fallen sämtliche Bereiche, die der Quali-
tätssicherung der Kanzlei (standardisierte Abläufe, Ver-
meidung von Medienbrüchen) und der Effizienzsteigerung 
(zum Beispiel über die Nutzung von elektronischen 
Rechtssprechungs-Datenbanken) der eigenen Arbeit die-
nen. Zudem gehört das Führen der elektronischen Akte 
dazu – genau wie im besten Falle aus den Bedürfnissen 
der Mandatsbetreuung heraus automatisierte Prozesse. 
So wäre es möglich, dass mit der Anlage eines Rubrums 
sofort auch eine MandantInnenvereinbarung erstellt wird. 
Es gibt sogar bereits Kanzleimanagement-Software-
anwendungen, die den (Unternehmens-)Mandanten so-
fort gläsern machen und so die Wahrscheinlichkeit von 
Zahlungsausfällen errechnen können.

2. Digitalisierung anwaltlicher Expertise
Hier sind (teil)automatisierte Vertragserstellungen mög-
lich und auch automatisierte Zugriffe auf eine von allen 
Anwälten gemeinsam befüllte Wissensdatenbank. Auch 
das Legal-Project-Management gehört in diese Rubrik.

Legal-Project-Management bedeutet das Managen 
grosser Projekte, wozu die Einhaltung und Überwachung 
des Projektverlaufs in rechtlicher, zeitlicher und finanziel-
ler Hinsicht zählen.

3. Entwicklung neuer, digitaler Geschäftsmodelle
Hierzu zählen Tools, die den MandantInnen die Möglich-
keit bieten, sich eine Kanzleileistung einzukaufen, wie bei-
spielsweise die Risikoanalyse in einem speziellen Fall. 
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Aber auch verknüpfte Angebote verschiedener Dienst-
leister können sinnvoll sein und grossen Nutzen erzielen. 
So ist zum Beispiel die Entwicklung eines Compliance- 
Management-Systems in Kombination mit E-Learning- 
Modellen sinnvoll. So können Compliance-Regelungen bei 
MandantInnen mit einer Wissensabfrage bei Mitarbeiter-
Innen kombiniert werden. Die Ergebnisse solcher Befragun-
gen können zu einer Kategorisierung der Mitarbeiter Innen 
und zu einem daraus resultierenden Beschulungsbedarf 
führen, der sodann über E-Learning realisiert werden kann. 
Weitere Möglichkeiten digitaler Geschäftsmodelle in Kanz-
leien können Abonnement- und Lizenzlösungen sein oder 
auch ein Zugriff im Bereich der Kollaboration.

Gerade der letzte Bereich erfordert viel innovative 
Energie. Hier haben sich moderne Trainings- und Tagungs-
methoden besonders bewährt. Schlussendlich wird Innova-
tion dadurch erreicht, dass man sich einem Thema aus völlig 
neuer Perspektive (und so im besten Falle ohne jedwede 
Blockade) nähert. Das fällt – gerade konservativen Berufs-
trägern – nicht selten schwer, denn diese Art von Kreativität 
ist weit weg von der primär durch das Denken getriebenen 
Leistungserbringung der Juristen. Hinzu kommt, dass in vie-
len Kanzleien analoge EntscheiderInnen (PartnerInnen) 
eine digitale Zukunft und Strategie entwickeln sollen. Genau 
das geht regelmässig schief, führt zu einer Abwertung der 
Bedeutung des Themas und zu enormen Frustrationen.

IV. Digitalisierung des Vertriebs anwaltlicher 
Dienstleistung

Der Change, gerade inspiriert durch die Digitalisierung, 
greift aber auch in weitere Bereiche ein, die derzeit in der 
Regel noch nicht beachtet werden. Der digitale Vertrieb 
der anwaltlichen Dienstleistung soll hier als Beispiel die-
nen. Analysiert man Internetauftritte von Kanzleien, wird 
schnell klar, dass es sich lediglich um eine «erweiterte Visi-
tenkarte im Netz» handelt – um eine Darstellung der Per-
sonen und Kenntnisse der in der Kanzlei beschäftigten 
 AnwältInnen. Das allerdings ist nicht, was der Vertrieb an-
waltlicher Dienstleistung (auch im B2B-Geschäft) in der 
Zukunft sein wird. Im B2C-Bereich gibt es bereits Anwen-
dungen, die konkret auf die Mandatsakquisition abzielen. 
Im B2B-Bereich glauben Wirtschaftskanzleien noch nicht 
an diese Möglichkeit. Ein Fehler, der sich rächen kann. We-
nige Kanzleien verstehen die eigene Homepage als «auto-
matisiertes Pitch-Deck», das dem Recht- (oder Informa-
tion)suchenden Angebote liefert, die er wirklich braucht, 
und weitere Angebote bietet, an die er gegebenenfalls 
noch gar nicht gedacht hat (ähnlich wie bei Amazon  – 
«… dieser Artikel könnte Sie auch interessieren»).

V. Woran scheitern ChangeProjekte in Kanzleien?

Nicht selten scheitern Change-Projekte oder ziehen sich 
sehr lange hin (man denke nur an die Erstellung einer 
neuen Kanzlei-Homepage oder an die Einführung einer 
Kanzlei-Software). Auch bei diesen Beispielen handelt es 
sich um Change-Projekte, die einer professionellen Steue-

rung bedürfen, um finanzielle und zeitliche Ressourcen 
nicht unnötig zu binden. Konkrete Gründe für das Schei-
tern von Change-Projekten sind laut der «Change Ma-
nagement Studie 2010» von Capgemini unter anderem 
folgende Punkte:
 – Zu viele Aktivitäten werden parallel realisiert. Eine Prio-
risierung und/oder eine Abstimmung erfolgt nicht.

 – Es bestehen (zum Teil verdeckte) Interessenkonflikte 
der Beteiligten. Gerade dieser Punkt zeigt sich derzeit 
stark bei Kanzleien. Nicht selten sehen Senior-Partner-
Innen für sich keinen Sinn mehr darin, in eine digitale Zu-
kunft (oder gar eigene Entwicklungen im Bereich Legal 
Tech) zu investieren.

 – Regelmässig wurde bei der Befragung der Beteiligten 
der Capgemini-Studie angegeben, dass «die Unterstüt-
zung von oben» fehlte (konkret 40 Prozent).

 – Es fehlen das Monitoring und die Erfolgskontrolle.
 – Eine Einbettung des konkreten Change-Management- 
Prozesses in die Unternehmensstrategie ist nicht erfolgt.

Aus eigenen praktischen Beobachtungen und Begleitun-
gen von Change-Projekten in Kanzleien sind folgende 
Punkte weitere Hemmnisse:
 – unzureichende Kommunikation,
 – Mangel an Zuweisung von Verantwortlichkeiten,
 – schlechtes Projektmanagement,
 – starke Frustrationen, die zum Teil aus in der Vergangen-
heit erlebten, gescheiterten Projekten resultieren,

 – Mangel an Überzeugungskraft der Vorgesetzten in Rich-
tung MitarbeiterInnen (nicht selten, weil die Vorgesetz-
ten sich nicht ausreichend auseinandersetzen und zum 
Teil die Projekte gar nicht verstehen – also auch Mangel 
an Kompetenz),

 – Fehlen der Einsicht über eine Notwendigkeit zur Verän-
derung/mangelnder Handlungsdruck,

 – Mangel an Veränderungs- und Fehlerkultur in der Kanzlei.

VI. Wann gelingen ChangeManagement 
Projekte in Kanzleien?

Erfolgreiche Change-Management-Projekte benötigen 
neben einer sehr guten Steuerung eine positive Grundstim-
mung gegenüber Veränderungen in der Kanzlei. Wer akzep-
tiert, dass es natürlich ist, dass Dinge sich ändern, und wer 
es schafft, MitarbeiterInnen klarzumachen, dass Herausfor-
derungen professionell angenommen werden, hat bereits 
sehr viel erreicht. Dazu gehört es, eine Kanzleikultur zu 
schaffen, die konservative Wertewelten mit innovativen 
Möglichkeiten verknüpft. So gilt es, sich im Change-Prozess 
nicht nur der Frage zu widmen «Was soll verändert wer-
den?», sondern gleichberechtigt die Frage zu beantworten: 
«Was soll erhalten bleiben?» Schon mit dieser Herange-
hensweise holen Change-ManagerInnen zwei gegensätzli-
che Strömungen in Kanzleien in ein gemeinsames Boot.

Besonders wichtig ist es, den Menschen mit seinen 
Bedürfnissen, Bedenken und Ängsten abzuholen und eine 
echte und ernst gemeinte Partizipation aller Beteiligten 
zu erreichen. Das bedeutet immer auch vertrauensvolle 
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Kommunikation. Die braucht Zeit, und das kostet eben 
auch Geld. Hier ruhig und gelassen zu reagieren, zahlt sich 
aus.

Wer seine MitarbeiterInnen dazu bringt, mit Begeiste-
rung gemeinsam Erfolg zu gestalten, ihnen das auch be-
wusst macht und ehrliche Dankbarkeit für Engagement 
entgegenbringt, macht aus Betroffenen Beteiligte und 
kann Energien freisetzen, die eine herrliche Arbeitsatmo-
sphäre schaffen.

Dabei ist es wichtig, dass das Kanzleimanagement 
«top-down» ganz konkrete Rahmenbedingungen für die 
definierten Veränderungsprozesse festlegt, die Mitarbei-
terInnen daran allerdings «bottom-up» beteiligt werden. 
Das Ganze ist schlussendlich ein komplexes Geflecht aus 
Analyse, Information, bereits bestehender Organisations-
kultur, Motivation und Bedürfnis der Mitarbeiter Innen bis 
hin zu gemeinsamen Trainings oder gar Coachings.

VII. ChangeProjekt Digitalisierung: Worauf 
sollten Kanzleien achten?

Kanzleien, die über die Digitalisierung ihrer eigenen 
Dienstleistung nachdenken, darüber, wie sie neue (ver-
kaufbare) Produkte anbieten können, oder darüber, wie 
sie gemeinsam mit den MandantInnen in eine erfolgreiche 
Zukunft starten können, müssen sich sehr stark mit eige-
nen Prozessen und den gelebten Prozessen der Mandan-
tInnen auseinandersetzen. Die eigene Dienstleistung als 
Prozess zu definieren, fällt prosalastigen Rechtsberatern 
oft nicht leicht. Hier kann eine Moderation durch einen Be-
rater helfen. Sinnvoll ist es, die eigene Dienstleistung in 
Form eines Ablaufdiagramms zu betrachten und jeden 
einzelnen Schritt näher anzusehen – immer mit der Frage 
im Hintergrund: Wie können wir diesen Teilprozess ver-
bessern, effizienter gestalten oder smarter leben?

Gerade bei der Entwicklung digitaler Angebote für 
MandantInnen ist eine starke Kommunikation mit der Ziel-
gruppe wichtig. Grundsätzlich gilt: Dort, wo es die Man-
dantInnen schmerzt, ist unser Produkt. Mit welchen Hin-
dernissen hat der/die MandantIn zu leben? Was frustriert 
ihn/sie bei der Arbeit? Welche Fragen hat er/sie zu beant-
worten, und wiederholen sich diese Fragen?

Ein nächster Punkt ist die ehrliche Auseinanderset-
zung von Kanzleien mit der Frage, was man leisten will und 
vielleicht auch leisten kann. Gibt es ein konkretes Budget 
für ein Projekt, und gibt es zum Beispiel auch Freistellungen 
für diejenigen, die in das Projekt eingebunden sind? Hier ist 
es wichtig, sich den Dingen ganz realistisch zu stellen.

Rechtsanwälte/-anwältinnen sind in aller Regel unge-
übt im Umgang mit Projektmanagement, aber es ergibt 
Sinn und zeugt von Professionalität und gelebter Eigen-
verantwortung der leitenden BerufsträgerInnen, eben 
auch ManagerIn und UnternehmerIn zu sein.

Als Empfehlung für erfolgreiches Change- oder allge-
meines Projektmanagement in Kanzleien können folgende 
Punkte gelten:
1. Formulieren Sie ein klares Ziel und verschriftlichen Sie 

das Ergebnis.

2. Beschreiben Sie die Istsituation und den Veränderungs-
bedarf in der Kanzlei.

3. Budgetieren Sie konkret.
4. Vergeben Sie Zuständigkeiten und Verantwortungen.
5. Regeln Sie ganz konkret den Informationsfluss.
6. Vereinbaren Sie regelmässige Termine, die den Stand 

der Dinge aufzeigen.
7. Erstellen Sie eine Timeline und gleichen Sie diese regel-

mässig mit der Realität ab.
8. Implementieren Sie ein lebbares Projekt-Controlling.
9. Bewerten Sie das Projekt am Ende mit allen Beteiligten 

und leben Sie aktiv eine offene Fehlerkultur.

VIII. Die lernende Kanzlei – ein Fazit

Change-Management-Projekte in Kanzleien stellen even-
tuell eine besondere Herausforderung dar, können aber 
wunderbar gelingen. Dazu ist es notwendig, die Architek-
tur des Wandels auf ein stabiles Fundament zu stellen – 
sprich: Bevor Prozesse in den Kanzleien verändert werden 
(sollen), gilt es, sich als Kanzleiführung ernsthaft mit Pro-
jekten auseinanderzusetzen und auch offen Bedenken zu 
diskutieren. Bereits hier wird der Grundstein für ein Gelin-
gen von Veränderungen in der Kanzlei gelegt.

Im besten Falle – und mit Übung – führen professio-
nelles Change-Management, der Angstabbau, der daraus 
resultiert, und die Professionalität, die damit für alle Betei-
ligten spürbar wird, zu einer «lernenden Kanzlei». Das soll 
bedeuten, dass nicht nur das Bewusstsein für potenzielle 
Prozessverbesserungen innerhalb der Kanzlei erhöht wer-
den kann, sondern dass auch eine Achtsamkeit in Richtung 
MandantInnen zu neuen Produkten und Angeboten führen 
kann. Wer einmal ein tolles Change-Management und die 
beflügelte Energie aus gemeinsam geschaffenen Erfolgen 
erlebt hat, öffnet sich leichter.

Besonderes Augenmerk ist auf die Kommunikation zu 
legen. Nicht nur die externe Kommunikation ist wichtig, 
vor allem die interne Kommunikation ist von Anfang an ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor. Das gilt im Gespräch der Part-
nerInnen ebenso wie in Gesprächen der MitarbeiterInnen 
untereinander. Die Akzeptanz von Veränderungen steht in 
einem diagonalen Verhältnis zur Kommunikation. Reden 
hilft! Zudem ist zu empfehlen, gemeinsame (Teil-)Erfolge 
zu feiern. Das muss keinen Restaurantbesuch oder keine 
Bottle-Party bedeuten. Manchmal genügt es, sich gegen-
seitig auf die Schulter zu schlagen (wenn auch nur per 
Mail) und zu formulieren, wie stolz man ist, Teil des Teams 
zu sein. Das bringt nicht nur unglaubliche Sympathie ein, 
sondern erhöht die Loyalität signifikant.

Auf jeden Fall müssen die wesentlichen Erfolgsfakto-
ren des Change-Prozesses jederzeit beobachtet werden. 
Die Erfolgsformel lautet (abstrakt): Ziele + Handlungsplä-
ne + Ressourcen + Fähigkeiten + Anreize + Information = 
erfolgreiche Veränderung einer Kanzlei.

Wer sich mit diesen Punkten detailliert und ehrlich 
konfrontiert, erlebt statt Chaos, Aktionismus und Frustra-
tion beschleunigte Prozesse, Umsetzungswillen und Dy-
namik.
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› das Standardwerk für die Praxis

› konzise und praxisorientierte Dastellung  
der ZPO

› unter besonderer Beachtung des  
internationalen Zivilprozessrechts

Seit Jahrzehnten bildet das Lehrbuch von  
Professor Oscar Vogel das Standardwerk des 
Schweizerischen Zivilprozessrechts. Die not-
wendig gewordene Überarbeitung erfolgte 
durch die Professoren Samuel Baumgartner  
und Alexander R. Markus, Ordinarien für 
schweizerisches und internationales Zivilprozess-
recht an den Universitäten Zürich bzw. Bern, so-
wie Dr. Annette Dolge, Obergerichtspräsidentin 
in Schaffhausen, und alt Bundesrichter Professor 
Karl Spühler. Sie alle bürgen für hohe Qualität. 
Für Anwaltschaft und Gerichte, Lehre und  
Studierende, Notare, Konkursverwalter,  
Betreibungsämter sowie für Rechtsdienste  
von Verwaltung und Privatwirtschaft ist das 
Werk unverzichtbar. 

Angesichts der globalen Rechtsentwicklung 
wurde den Belangen des internationalen  
Zivilprozessrechts besondere Beachtung  
geschenkt.
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